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Information zur Barrierefreiheit 

NH Hotel Berlin City West 

Bericht für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen sowie für Menschen mit kognitiver 
Beeinträchtigung 

                            
Das NH Hotel Berlin City West wurde am 19.01.2015 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat 
„Barrierefreiheit geprüft-teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“ ausgezeichnet. 
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Grundsätzlich werden bei der Prüfung immer die Zugänglichkeit und Nutzbarkeit für alle Personengruppen erfasst. Da der Betrieb nicht alle 
Qualitätskriterien – „teilweise barrierefrei für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen sowie für Menschen mit kognitiver 
Beeinträchtigung“ erfüllt, wurde kein ausführlicher Prüfbericht, sondern nur ein Kurzbericht erstellt, welcher die wichtigsten Angaben enthält. 
Diese Daten wurden von externen, speziell geschulten Erhebern vor Ort evaluiert. Es handelt sich somit um keine Selbsteinschätzung des Betriebs. 
Bitte entscheiden Sie selbst, ob dieser Betrieb für Sie geeignet ist.  
 
 
Folgende Qualitätskriterien erfüllt der Betrieb: 
 
 

Eingangsbereich 
 der Name und das Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar 

Zimmer/Raum 
 es sind keine Hindernisse im Raum vorhanden, z.B. keine in den Raum ragende Gegenstände etc. 
 ein Fernseher mit Videotext ist vorhanden sein, oder kann bei Bedarf gestellt werden 
 es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden 
  
Beschilderung  
 wesentliche Informationen sind auch bildhaft dargestellt (z.B. Piktogramme, fotorealistische Darstellung)  

 
Zudem hat mindestens ein Mitarbeiter des Betriebs eine Schulung zum Thema „Barrierefreiheit – Komfort- und Qualitätsmerkmal für Alle“ 
besucht.  

 


